
Wir danken für Ihre Unterstützung!
Initiativkomitee
«Tempo 30 vors Volk»
Uferstrasse 10 
4414 Füllinsdorf

Bitte senden Sie vollständig oder teilweise ausgefüllte
Unterschriftenbögen an uns zurück!

Weitere Unterschriftenbögen erhalten Sie unter
www.tempo30-nein.ch/bl oder mit diesem Talon.

Kantonale  
Volksinitiative BL

Absender

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

NUR mit Zustimmung des Volkes

MEHR Demokratie Tempo 30 gehört vors VOLK

TEMPO 30  
auf Hauptstrassen?

Kantonale Volksinitiative BL

Tempo 30  

auf Hauptstrassen – nur mit 
Zustimmung des Volkes



Immer mehr Gemeinden im Baselbiet wollen aus Lärmschutzgründen Tempo 30 auch auf Hauptstrassen. Aber es gibt bessere 
Methoden für den Schutz der Anwohnenden wie beispielsweise lärmarme Beläge oder Schallschutzfenster. Der Kanton soll erst 
alle anderen Massnahmen umsetzen, bevor er Tempo 30 auf Hauptstrassen mit Auswirkungen für alle Verkehrsteilnehmenden 
anordnet. Tempo 30 soll «Ultima Ratio» werden – die letztmögliche Massnahme. Ausserdem fehlt das demokratische Prin-
zip: Die Stimmbevölkerung der Gemeinde soll selbst bestimmen können, ob sie Tempo 30 auf ihren Hauptstrassen wünscht.  

Die formulierte Gesetzesinitiative will: 

•	 Tempo 30 als letzte Massnahme (Ultima Ratio)
•	 Die Stimmberechtigten der Gemeinde sollen darüber entscheiden

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen 
lässt, macht sich strafbar nach Artikel 281 bzw. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbuches. Das Initiativkomitee, bestehend aus 
nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, die Initiative mittels Mehrheitsbeschluss zurückzuziehen:

Co-Präsidium: Christoph Buser (Oberer Rainweg 19, 4414 Füllinsdorf), Martin Dätwyler (Eichweg 14, 4242 Laufen) Komiteemitglieder: 
Claudius Asche (Rosenbergweg 1, 4123 Allschwil), Thomas de Courten (Alteselweg 294, 4497 Rünenberg), Markus Dürrenberger (Vor-
mattweg 9, 4225 Brislach), Daniela Gaugler (Brühlstrasse 47, 4415 Lausen), Christoph Keigel (Im Ischlag 8, 4414 Füllinsdorf), Felix Keller 
(Wirtsgartenweg 15, 4123 Allschwil), Rosmarie Messerli (Rosenmattstrasse 40, 4133 Pratteln), Sabine Pegoraro (Alemannenweg 17, 
4148 Pfeffingen), Dominik Straumann (Baselstrasse 63, 4132 Muttenz), Reto Tschudin (Kirchbergweg 6, 4415 Lausen), Andreas Zbinden 
(Sichternstrasse 29, 4410 Liestal), Rudolf Zurflüh (Grossmattstrasse 29, 4133 Pratteln) 

Das Initiativkomitee verwendet Ihre Daten nur und ausschliesslich im Zusammenhang mit der vorliegenden Initiative.  
Die Daten verbleiben beim Initiativkomitee.

Bitte senden Sie diese Liste teilweise oder vollständig ausgefüllt möglichst bald an: 
Initiativkomitee «Tempo 30 vors Volk», Uferstrasse 10, 4414 Füllinsdorf

Die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen stellen, gestützt auf 
§ 28 Absätze 1 und 2 der Kantonsverfassung Basel-Landschaft, das folgende formulierte Begehren: 

Ergänzung des Strassenverkehrsgesetzes BL:
§ 3 Absatz 1, neuer Absatz 1bis, eingefügt nach Absatz 1:

1bis Besteht im Rahmen des Entscheides über eine abweichende  
Höchstgeschwindigkeit gemäss Absatz 1 Buchstaben a und b ein 
behördlicher Ermessensspielraum, darf eine Herabsetzung der 
Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 auf Hauptstrassen nur verfügt 
werden, sofern alle anderen möglichen Massnahmen bereits umge-
setzt sind und die Zustimmung der Stimmberechtigten der betroffe-
nen Gemeinde vorliegt.

Neuer § 19, in neuem Abschnitt 5 Übergangsbestimmung, eingefügt 
nach § 18: 5 Übergangsbestimmung

§ 19 Genehmigung Verkehrsanordnungen

Verkehrsanordnungen zur Einführung von Tempo 30 auf Haupt-
strassen, die gestützt auf § 3 Abs. 1 Bst. a und b eingeführt wurden, 
sind innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten von § 3 Abs. 1bis 
den Stimmberechtigten der betroffenen Gemeinden zur Genehmi-
gung vorzulegen. Im Falle einer ausbleibenden Genehmigung sind 
diese Verkehrsanordnungen aufzuheben.

Name		 Vorname	 Geburtsdatum		 Wohnadresse	 Eigenhändige Unterschrift		  Kontrolle
eigenhändig in Blockschrift	 eigenhändig in Blockschrift		  TT	 MM	 JJJJ	 Strasse und Hausnummer			   leer lassen

Nur stimmberechtigte Personen mit Wohnsitz in obgenannter politischer Gemeinde! 

Datum der Publikation im Amtsblatt: 23. Juni 2022	 PLZ: 	 Gemeinde: 

Weitere Informationen finden Sie unter www.tempo30-nein.ch/bl

Bitte nicht  
vergessen!

TEMPO 30  
auf Hauptstrassen?

NUR mit Zustimmung des Volkes

MEHR Demokratie

Tempo 30 gehört vors VOLK


